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16. Jahrgang               Sonntag, 19.05.2019           Amtliche Bekanntmachungen Nr. 20
Wahlbekanntmachung

über die Kommunalwahlen am Sonntag, dem 26. Mai 2019

Am 26. Mai 2019 finden gleichzeitig die Kreistagswahl, die Stadtratswahl für die 
Stadt Schönebeck (Elbe) und die Ortschaftsratswahlen für Plötzky, Pretzien und Ranies 
statt. Die Kommunalwahlen dauern von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 23 allgemeine Wahlbezirke aufgeteilt:

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis spätestens zum 5. Mai 
2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und das Wahllokal angegeben, in dem 
die wahlberechtigte Person zu wählen hat.

1.  In der Stadt Schönebeck (Elbe) werden die Vertreter nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl von den Wahlberechtigten in freier, allgemeiner, geheimer, gleicher und 
unmittelbarer Wahl gewählt.

2.  Wählen kann nur, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem für sie zuständigen Wahllokal wählen.

4. Auf Verlangen des Wahlvorstandes hat der Wähler sich auszuweisen.

5. Bei der Wahl zu den Vertretungen
 - hat jede wahlberechtigte Person drei Stimmen;
 -  müssen die Bewerber, denen die wahlberechtigte Person ihre Stimmen geben will, 

durch Ankreuzen oder in sonstiger Weise zweifelsfrei gekennzeichnet werden;
 - können einem Bewerber bis zu drei Stimmen gegeben werden;
 -  kann die Stimme auch verschiedenen Bewerbern eines Wahlvorschlags gegeben 

werden, ohne an die Reihenfolge innerhalb des Wahlvorschlags gebunden zu sein;
 -  kann eine Stimme auch Bewerbern verschiedener Wahlvorschläge gegeben wer-

den.

  Die Stimmzettel für die Kreistagswahl sind grün. Die Stimmzettel für die Stadtrats-
wahl sind gelb. Die Stimmzettel für die Ortschaftsratswahl sind rosa.

6.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlbereich, für den der Wahlschein 
gilt,

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlbereichs 
  oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.

  Jeder Wähler, der keinen Wahlschein besitzt, kann seine Stimme nur in dem für ihn 
zuständigen Wahllokal abgeben.

7. Wer durch Briefwahl wählen will,
 -  muss sich von der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter die entsprechenden Brief-

wahlunterlagen (Wahlschein, Stimmzettel, Stimmzettelumschlag, Wahlbriefum-
schlag, Merkblatt für die Briefwahl) beschaffen und

 -  diese in dem verschlossenen Wahlbriefumschlag so rechtzeitig an die jeweils da-
rauf angegebene Anschrift abgeben oder versenden, dass sie spätestens am Wahl-
tag bis 18:00 Uhr eingehen;

 -  kann die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben, wenn die Briefwahlunterlagen bei 
der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter persönlich abgeholt werden;

 -  wegen einer körperlichen Beeinträchtigung jedoch nicht in der Lage ist, die Brief-
wahl persönlich zu vollziehen oder nicht lesen kann, kann sich der Hilfe einer Per-
son seines Vertrauens (Hilfsperson) bedienen; auf dem Wahlschein hat der Wähler 
oder die Hilfsperson an Eides statt zu versichern, dass die Stimmzettel persönlich 
oder nach dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden sind;

 -  sich in einem Krankenhaus, Altenheim, Altenwohnheim, Pflegeheim, Erholungs-
heim, in einer sozialtherapeutischen Anstalt oder Justizvollzugsanstalt oder in ei-
ner Gemeinschaftsunterkunft aufhält, muss Gelegenheit haben, die Stimmzettel 
unbeobachtet zu kennzeichnen und in den entsprechenden Stimmzettelumschlag 
zu legen.

Wahl mit Stimmzetteln

  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahllokal bereitliegen. Die amt-
lichen Stimmzettel enthalten die im Wahlbereich zugelassenen Wahlvorschläge und 
die zugelassenen Wahlvorschlagsverbindungen für die Wahl zu den Vertretungen mit 
dem Namen der Parteien, Wählergruppen oder der Einzelbewerber. Die Reihenfolge 
der Wahlvorschläge ist gemäß § 30 Abs. 1 KWO LSA mit der maßgebenden Reihen-

folge der Bewerber geregelt. Jede wahlberechtigte Person erhält beim Betreten des 
Wahllokals die amtlichen Stimmzettel. Sie begibt sich mit den Stimmzetteln in die 
Wahlkabine. Dort kennzeichnet sie auf den Stimmzetteln durch Ankreuzen oder in 
sonstiger Weise zweifelsfrei, welchem Wahlvorschlag und welcher Bewerberin oder 
welchem Bewerber sie ihre Stimme/n gibt. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert 
oder gefilmt werden.

 Ein Stimmzettel ist ungültig,
 - wenn er nicht amtlich hergestellt oder für einen anderen Wahlbereich gültig ist,
 - wenn er bei der Wahl zu einer Vertretung mehr als drei Kennzeichnungen enthält,
 -  wenn er, weil der Wille des Wählers aus der Art der Kennzeichnung nicht zweifels-

frei erkennbar ist, nicht wenigstens eine gültige Stimme enthält,
 - wenn er einen Zusatz oder Vorbehalt enthält,
 - wenn er keine Kennzeichnung enthält.

8.  Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. Jede 
wahlberechtigte Person hat Zutritt zum Wahllokal, soweit dies ohne Störung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

9.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Sonntag 
den 26. Mai 2019 ab 16:00 Uhr im Stadthaus I, Breiteweg 11 in 39218 Schönebeck 
(Elbe) zusammen. Die Briefwahlvorstände verhandeln und entscheiden in öffent-
licher Sitzung.

10.  Jede wahlberechtigte Person kann das Wahlrecht nur einmal ausüben. Wer unbefugt 
wählt oder sonst ein unrichtiges Wahlergebnis herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird nach den Vorschriften des Strafgesetzbuches bestraft.

11.  Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich das Wahllokal be-
findet, jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede 
Unterschriftensammlung verboten.

Schönebeck (Elbe), 14.05.2019

Knoblauch     
Oberbürgermeister   

Wahlbekanntmachung über die Wahl zum Europäischen Parlament 
am Sonntag, dem 26. Mai 2019

1.  Am 26. Mai 2019 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europä-
ischen Parlament statt. Die Wahl dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

2.  Die Stadt Schönebeck (Elbe) ist in 23 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.
  In den  Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 23. April 

2019 bis zum 5. Mai 2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahl-
raum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.                                 

3.  Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Sonntag 
den 26. Mai 2019 ab 16:00 Uhr im Salzlandkreis, Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg 
(Saale) zusammen.

4.  Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen  
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung 
und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen gültigen Identitätsausweis 
- oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

  Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. Gewählt wird mit 
amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel  ausgehändigt.

 Jeder Wähler hat eine Stimme.
  Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der 

Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen 
Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelas-
senen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberech-
tigten einen Kreis für die Kennzeichnung.

 Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
  dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes 

Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie 
gelten soll.

  Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist.

 In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermitt-
lung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,

 a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises 
  oder
 b) durch Briefwahl
 teilnehmen.
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amt-

lichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen  
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in  ver-
schlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig  der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens  am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle  abgegeben werden.

7.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Das gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 
des Europawahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Schönebeck (Elbe),  14.05.2019

Knoblauch     
Oberbürgermeister   

Bekanntmachung
über die 2. öffentliche Sitzung des Wahlausschusses zur Wahl des Stadtrates  

der Stadt Schönebeck (Elbe) und der Ortschaftsratswahlen in den Ortschaften 
Plötzky, Pretzien und Ranies

Termin:  Mittwoch, 29.05.2019, 17:00 Uhr 
Ort:  Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, Markt 1, 39218 Schönebeck (Elbe)

Tagesordnung

1.  Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

2.   Feststellung der endgültigen Wahlergebnisse der Wahl des Stadtrates der Stadt Schö-
nebeck (Elbe) sowie der Ortschaftsratswahlen in den Ortschaften Plötzky, Pretzien 
und Ranies vom 26.05.2019

  Der Wahlausschuss verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Der Zutritt zur 
Sitzung ist frei für jedermann.

Schönebeck (Elbe), 14.05.2019

      

Schröder
Gemeindewahlleiterin
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